
 

 

Zuschusskriterien für die Förderung der  

Vereinsjugendarbeit in der  

Verbandsgemeinde Weißenthurm 
 

 
 

 

Mit Beschluss vom 13.08.2008 hat der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde 

Weißenthurm die Förderkriterien des Zuschusses für die Jugendarbeit an die Vereine 

festgelegt. Am 04.03.2020 hat der Haupt- und Finanzausschuss, Digitalisierung eine Änderung 

der Zuschusskriterien für die Förderung der Jugendarbeit rückwirkend zum 01.01.2020 

beschlossen.  

 

Für die Antragstellung gelten folgende Förderkriterien:  

• Jeder Verein, der mindestens ein Kind/einen Jugendlichen (bis 18 Jahren) als Mitglied 

hat, erhält zur Förderung der Jugendarbeit einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 

200 Euro. 
 

• Jeder Verein, der mindestens zehn Kinder /Jugendliche als Mitglieder hat, erhält weitere 

fünf Euro pro Kind /Jugendlichen. 
 

• Maßgebend sind die Mitgliederzahlen mit dem Stichtag 31.12. des Vorjahres. 

 

Die o.g. Förderung gilt ebenfalls für die Stämme der Deutschen Pfadfinderschaft und für die 

Katholische Jugend Mülheim. Vereine, deren jugendliche Mitglieder insgesamt außerhalb der 

Verbandsgemeinde Weißenthurm wohnhaft sind, werden nicht bezuschusst. Von der o.g. 

Förderung sind die Männer- und Frauengesangsvereine ausgeschlossen, diese erhalten eine 

gesonderte pauschale Förderung.   

 

Die Verwaltung wurde beauftragt, die aktuellen Vereinsmitgliederzahlen der Kinder und 
Jugendlichen jährlich zu evaluieren und die Zuschüsse auszuzahlen.  
 

 

 

 

Für die Evaluierung der im Verein gemeldeten Kinder und Jugendlichen schreibt die Verwaltung 

jährlich die Vereinsvorsitzenden an. Zudem erfolgt hierzu ein Hinweis in den Medien. 

 

Die Anträge einzelner Vereinsabteilungen sind über den Hauptverein einzureichen.  

Eine Online-Antragstellung ist möglich:  

www.vgwthurm.de |  BÜRGERSERVICE-RATHAUS |  

Online-Formulare | Förderung Vereinsjugendarbeit  
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